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Satzung
der Landesmedienanstalten liber Gewinnspielsendungen
und Gewinnspiele (Gewinnspiel-Satzung)

Vom 12. Dezember 2008

Aufgrund von § 8 ai. V. m. mit § 46 Absatz 1 Satz 1und § 58 Absatz 4 des Staatsvertrages lber
Rundfunk und Telemedien (Rundfunksstaatsvertrag — RStV) hat die Landesanstalt fiir Medien
Nordrhein-Westfalen in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2008 beschlossen, libereinstimmend mit
den ubrigen Landesmedienanstalten folgende Satzung zu erlassen:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt fir Rundfunk und vergleichbare Telemedien (Telemedien, die an die Allge-
meinheit gerichtet sind).
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(2) Die Regelungen des Staatsvertrages liber den Schutz der Menschenwiirde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien, des Gliicksspielstaatsvertrages, des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb sowie telekommunikationsrechtliche Regelungen bleiben unberthrt.

§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung ist

1. ein Gewinnspiel ein Bestandteil eines Rundfunkprogramms oder eines Telemedienangebotes,
der den Nutzerinnen und Nutzern im Falle der Teilnahme die Mdéglichkeit auf den Erhalt eines
Vermdgenswertes, insbesondere in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen, bietet.

2. eine Gewinnspielsendung ein inhaltlich zusammenhangender, nicht durch andere Programm-
elemente unterbrochener, zeitlich begrenzter Teil eines Rundfunkprogramms oder eines Tele-
medienangebots von mehr als 3 Minuten Lange, einschlieBlich der Hinweise der §§ 10 und 11, bei
dem die Durchfiihrung eines oder mehrerer Gewinnspiele, insbesondere unter Berlicksichtigung
des zeitlichen Umfangs dieser Spiele, den Schwerpunkt darstellt.

3. die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder einer Gewinnspielsendung der Versuch einer Nut-
zerin oder eines Nutzers, unter Nutzung eines daflr geeigneten Kommunikationsweges Kontakt
zu dem Anbieter im Hinblick auf den Erhalt einer Gewinnmdoglichkeit aufzunehmen.

4. Unentgeltlich im Sinne der Satzung sind auch Angebote, bei denen fir die Nutzerinnen und
Nutzer bei telefonischem Kontakt maximal 0,14 €, fur eine SMS maximal 0,20 €, bei postali-
schem Kontakt die Kosten einer Postkarte pro Teilnahme anfallen.

§3
Jugendschutz

(1) Minderjahrigen darf die Teilnahme an Gewinnspielsendungen nicht gestattet werden. Minder-
jahrigen unter 14 Jahren darf die Teilnahme an Gewinnspielen nicht gestattet werden. Soweit ei-
ne Teilnahme untersagt ist, diirfen keine Gewinne ausgeschuttet werden.

(2) Besonders kinder- und jugendaffine Gewinnspielsendungen, insbesondere die Auslobung
von Waren und Produkten als Gewinn, die vor allem auf Minderjahrige einen groBen Anreiz zur
Teilnahme austliben, sowie Gewinnfragen, die vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen,
sind unzulassig.

(3) Teilnahmeappelle, die ausschlieBlich oder ausdriicklich auch an Minderjahrige gerichtet sind
und deren Unerfahrenheit und Leichtglaubigkeit ausnutzen, sind bei Gewinnspielen und Gewinn-
spielsendungen unzuldssig.
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(4) Fur unentgeltliche Angebote finden § 3 Absatz 1 bis 3, § 5 Absatz 2 Satz 1, § 10 Absatz 1 Satz
TNummer 2 und 3, Nummer 5 bis 7 sowie § 10 Absatz 2 keine Anwendung.

§4
Ausschluss von der Teilnahme

Ein Ausschluss von einzelnen Nutzerinnen oder Nutzern darf nur anhand abstrakt-genereller Re-
gelungen erfolgen, die im Vorfeld bekannt gegeben wurden.

§5

Transparenz

(1) Gewinnspiele und Gewinnspielsendungen sind transparent zu gestalten. Hierzu hat der An-
bieter im Vorfeld allgemein verstandliche Teilnahmebedingungen aufzustellen und auf seiner
Website und - sofern vorhanden — im Fernsehtextangebot — zu verdffentlichen.

(2) Fur den Fall, dass der Anbieter eines Gewinnspiels/einer Gewinnspielsendung eine Auswahl
unter den Nutzerinnen und Nutzern im Hinblick auf die Unterbreitung eines Lésungsvorschlags
vornimmt, hat der Anbieter den Einsatz des eingesetzten Auswahlverfahrens, den Auswahlme-
chanismus selbst und/oder seiner Parameter zu protokollieren. Fir jeden Zeitpunkt des laufen-
den Spiels ist die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer zu protokollieren und zu belegen.

(3) Bei Anwendung eines technischen Auswahlverfahrens hat der Anbieter sicherzustellen, dass
firr jede Nutzerin und jeden Nutzer wahrend der gesamten Dauer des Gewinnspieles/der Ge-
winnspielsendung die gleiche Chance sowie die grundsatzliche Mdglichkeit besteht, ausgewahlt
zu werden, und dass sowohl der Zeitpunkt als auch die Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer
dem Zufallsprinzip unterworfen sind.

§6
Irrefihrungsverbot

(1) Aussagen jeglicher Art, die falsch, zur Irreflihrung geeignet oder widerspriichlich sind, insbe-
sondere Uber die Spieldauer, den Gewinn, die Loésungslogik der Aufgabe, die Anzahl der Nutze-
rinnen und Nutzer, den Schwierigkeitsgrad eines Spiels sowie Uber die allgemeinen Teilnahme-
bedingungen und das Verfahren zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer, einschlieBlich der
Moglichkeit, ausgewahlt zu werden, sind unzulassig. Die Vorspiegelung eines Zeitdrucks ist un-
zulassig.
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(2) Eine Abrechnung von Entgelten fir die Teilnahme an Gewinnspielen und Gewinnspielsendun-
gen ist unzuldssig, wenn die Nutzerinnen und Nutzer nicht tatsachlich am protokollierten Aus-
wahlverfahren teilgenommen haben. Bei der telefonischen Teilnahme dirfen beim Schalten des
Ublichen Besetztzeichens keine Entgelte bei den Nutzerinnen und Nutzern abgerechnet werden.

§7
Manipulationsverbot

Veranderungen in einem laufenden Gewinnspiel oder einer Gewinnspielsendung, insbesondere
durch die Abanderung von Spielregeln, die Vorspiegelung weiterer Nutzerinnen und Nutzer oder
fehlender Nutzerinnen und Nutzer oder Eingriffe in Nutzerinnen- und Nutzerauswahl, Ratsell6-
sung oder die Reduzierung des Gewinns sind unzuldssig.

§8
Schutz der Nutzerinnen und Nutzer vor UbermaBiger Teilnahme

(1) Die Aufforderung zu wiederholter Teilnahme ist unzulassig.

(2) Es darf kein besonderer Anreiz zu wiederholter Teilnahme gesetzt werden. Insbesondere un-
zulassig sind:
1. der Vergleich zwischen Teilnahmeentgelt und Gewinnsumme,

2. Hinweise auf erhohte Gewinnmaoglichkeiten bei Mehrfachteilnahme,

3. die Darstellung des Gewinns als Losung flr persoénliche Notsituationen.

(3) Verglunstigungen, die einen Anreiz zur Mehrfachteilnahme darstellen, sind unzulassig.

§9
Spielablauf, -gestaltung und -auflésung

(1) Die Spielgestaltung und Durchfiihrung der Spiele richtet sich nach den verbindlichen Teilnah-
mebedingungen.

(2) Die Losung eines Spiels muss allgemein verstandlich und insbesondere auch mit Hilfe der
technischen Ausstattung eines durchschnittlichen Haushalts nachvollziehbar sein.
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(3) Bei Wortfindungsspielen durfen nur Begriffe verwendet werden, die in allgemein zugangli-
chen Nachschlagewerken oder allgemein zuganglicher Fachliteratur enthalten sind.

(4) Der ausgelobte Gewinn ist auszuschutten, wenn die in den gem. § 5 verbindlichen Teilnah-
mebedingungen benannten Bedingungen erfillt sind.

(5) Ist die Teilnahme per Telefon vorgesehen, ist fir den Fall, dass eine durchgestellte Nutzerin
oder ein durchgestellter Nutzer keinen Losungsvorschlag abgibt, sofort eine weitere Nutzerin
oder ein weiterer Nutzer durchzustellen.

(6) Ein Gewinnspiel ist nach seinem Ablauf aufzuldsen. Die Auflésung ist auf der Website des
Veranstalters und — soweit vorhanden — im Fernsehtext zu veréffentlichen und dort fur die Dauer
von mindestens drei Tagen nach Ablauf des Spiels vorzuhalten. Die Aufldsung hat vollstandig
und allgemein verstandlich unter Erlauterung der Lésungslogik zu erfolgen. Sie muss genau zu-
zuordnen und nachvollziehbar sein. Bei Gewinnspielsendungen im Rundfunk muss zudem die
deutlich wahrnehmbare und allgemein verstandliche Darstellung der Auflésung im Programm er-
folgen. In diesem Fall kann die Auflésung auch am Ende der Sendung erfolgen.

(7) Wird im Rahmen einer Gewinnspielsendung eine Auswahl unter den Nutzerinnen und Nutzern
vorgenommen, so hat die Auswahl einer Nutzerin oder eines Nutzers innerhalb eines Zeitraums
von hdéchstens 30 Minuten zu erfolgen.

(8) Gewinnspielsendungen dirfen hdchstens eine Dauer von 3 Stunden haben.

§10
Informationspflichten

(1) Die Nutzerinnen und Nutzer sind vor ihrer Teilnahme umfassend Uber alle Umstande aufzu-
klaren, die fur die Entscheidung tber die Teilnahme von Bedeutung sind. Nach MaBgabe des § 11
ist hinzuweisen auf

1. das Teilnahmeentgelt,

2. den Ausschluss Minderjahriger nach § 3 Absatz 1 Satz 1und 2,

3. die Tatsache, dass Gewinne gemaB § 3 Absatz 1 Satz 3 nicht an Minderjahrige, bzw. Minder-
jahrige unter 14 Jahre ausgeschittet werden,
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4. die allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Mdéglichkeit ihrer Kenntnisnahme,

5. die Tatsache, dass nicht jede entgeltpflichtige Teilnahme zur Auswahl der Nutzerin oder des
Nutzers flhrt,

6. den Zeitrahmen, in dem die Auswahl einer Nutzerin oder eines Nutzers vorgesehen ist,

7. die Veroffentlichung der Auflésung gemaB § 9 Absatz 6.

(2) Bei Gewinnspielsendungen ist zudem das eingesetzte Auswahlverfahren einschlieBlich et-
waiger Spielvarianten deutlich wahrnehmbar und allgemein versténdlich zu Beginn und wahrend
des Spielverlaufs zu erldutern. Hierbei ist insbesondere genau darzulegen, wie die konkrete Aus-
wahl der Nutzerinnen und -Nutzer erfolgt. Der Hinweis auf einen von Dritten betriebenen Aus-
wahlmechanismus ist unzureichend.

(3) In den Teilnahmebedingungen muss insbesondere auf das Teilnahmeentgelt, den Jugend-
schutz gem. § 3 Absatz 1, den Ausschluss von der Teilnahme gem. § 4, die konkrete Ausgestal-
tung eines eingesetzten Verfahrens zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer (wie beispielsweise
Vorzahl- bzw. Vorschaltfaktor), die allgemeinen Bedingungen fiir die Ausschiittung eines Ge-
winns sowie alle Umstande, die fur die Einschatzung der eigenen Gewinnmadglichkeit, insbeson-
dere unter Berlicksichtigung der Funktionsweise des eingesetzten Auswahlverfahrens aus Sicht
der Nutzerinnen und Nutzer relevant sind, sowie auf etwaige Spielvarianten allgemein verstand-
lich hingewiesen werden.

§ M
Erflllung der Informationspflichten wahrend des Spielverlaufs

(1) Bei Gewinnspielsendungen im Fernsehen sind die Informationspflichten gem. § 10 wie folgt
wahrzunehmen:

1. Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 sind durch mindliche Hinweise zu Beginn
und in héchstens funfzehnminltigem Abstand sowie eine deutlich lesbare Bildschirmeinblen-
dung wahrend des gesamten Sendungsverlaufs zu erteilen. Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 kénnen auch alle funf Minuten durch deutlich lesbare Textlaufbander mit einer Min-
destdauer von zehn Sekunden anstelle einer permanenten Bildschirmeinblendung erteilt werden.

2. Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6 sind zu Beginn und in héchstens 30-mi-
nutigem Abstand mundlich zu erteilen. Zudem sind diese Hinweise wahrend des Spielverlaufs
durch ein dauerhaft eingesetztes, deutlich lesbares Textlaufband zu erteilen. Hierbei ist jeder
Hinweis in hochstens zehnminltigem Abstand zu beriicksichtigen. Auf das Textlaufband ist
ebenfalls mindestens alle zehn Minuten mindlich ausdricklich hinzuweisen.

3. Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 haben durch eine deutlich lesbare Bildschirm-
einblendung von mindestens 10 Sekunden Dauer zu erfolgen.
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4. Die Erlauterungen gem. § 10 Absatz 2 haben sowohl mindlich als auch durch einen zeitgleich
flr mindestens 30 Sekunden bildschirmfiillend eingeblendeten deutlich lesbaren Text zumindest
am Anfang jeder Sendung sowie jeweils im Zeitabstand von 60 Minuten zu erfolgen.

(2) Bei Gewinnspielen im Fernsehen, die auBerhalb einer Gewinnspielsendung veranstaltet wer-
den, sind, jedes Mal wenn eine konkrete Teilnahmemaoglichkeit eréffnet wird, Hinweise gem. § 10
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 mindlich zu erteilen, wenn die Teilnahmemadglichkeit mindlich
erdffnet wird und durch Bildschirmeinblendung, wenn dies durch Einblendung erfolgt. Im Rah-
men der Darstellung der Auflésung gemaB § 9 Absatz 6 Satz 5 haben Hinweise gem. § 10 Absatz
1 Satz 2 Nummer 7 durch eine deutlich lesbare Bildschirmeinblendung von mindestens 10 Sekun-
den Dauer zu erfolgen.

(3) Bei Gewinnspielsendungen im Horfunk sind Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis
6 deutlich wahrnehmbar mundlich alle flinfzehn Minuten zu erteilen. Hinweise gem. § 10 Absatz
2 haben zumindest am Anfang jeder Sendung sowie jeweils im Zeitabstand von 60 Minuten zu
erfolgen. Im Rahmen der Darstellung der Auflésung gemaB § 9 Absatz 6 Satz 5 haben Hinweise
gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 deutlich wahrnehmbar zu erfolgen. Hinweise gem. § 10 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5 kénnen durch eine kostenfreie Ansage unmittelbar vor der Teilnahme
der Nutzerin oder des Nutzers erfolgen.

(4) Bei Gewinnspielen im Horfunk, die auBerhalb einer Gewinnspielsendung veranstaltet werden,
sind jedes Mal, wenn eine konkrete Teilnahmemaoglichkeit erd6ffnet wird, deutlich wahrnehmbare
mindliche Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 zu geben. Im Rahmen der Darstel-
lung der Aufldsung geman § 9 Absatz 6 Satz 5 haben Hinweise gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 7 deutlich wahrnehmbar zu erfolgen.

(5) Soweit Gewinnspiele in Telemedien im Hinblick auf den Spielablauf, die Ansprache der Nut-
zerinnen und Nutzer und die Teilnahmemadglichkeiten in ihrer Gestaltung Gewinnspielen bzw.
Gewinnspielsendungen im Fernsehen gleichzusetzen sind, gelten die Absatze 1und 2 entspre-
chend.

(6) Bei unentgeltlichen Gewinnspielen und Gewinnspielsendungen hat der Anbieter abweichend
von Absatz 1 bis 5 hinzuweisen

1. auf die Unentgeltlichkeit bzw. darauf, dass fir die Teilnahme ausschlieBlich ein Entgelt fur die
Ubermittlung einer Nachricht erhoben wird,

2. auf die allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Mdglichkeit ihrer Kenntnisnahme.
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§12
Auskunfts- und Vorlagepflichten

(1) Anbieter von Gewinnspielen/Gewinnspielsendungen haben der zustandigen Aufsichtsbehor-
de jeweils auf Verlangen und in aktueller Fassung vorzulegen:

1. eine ausfuhrliche Erlauterung etwaiger angewandter Verfahren zur Auswahl der Nutzerinnen
und Nutzer einschlieBlich etwaiger Varianten,

2. die allgemeinen Teilnahmebedingungen unter Angabe ihrer Veroéffentlichung,

3. etwaige interne, die Veranstaltung der Sendung und die Durchfiihrung der Spiele betreffende
Dienstanweisungen,

4. zur Prufung des technischen Auswahlmechanismus gemaB § 5 Absatz 2 Satz 1technische
Protokolle Uber Funktion und konkrete Anwendung eines etwaigen Auswahlmechanismus (wie
beispielsweise Angaben zum Vorzahlfaktor),

5. Belege liber das Nutzerinnen- und Nutzeraufkommen gem. § 5 Absatz 2 Satz 2,

6. einen schriftliche Nachweis Uber tatsachliche Gewinner sowie Uber ausgezahlte Gewinnsum-
men,

7. ausfuhrliche Losungsskizzen einzelner Spiele sowie ggf. Referenzen,

8. Belege fur die Verdffentlichung von Spielauflésungen gem. § 9 Absatz 6 Satz 2.

(2) Der Anbieter hat die betreffenden Daten drei Monate nach Durchfiihrung des Gewinnspiels
bzw. Ausstrahlung der Gewinnspielsendung vorzuhalten. Telekommunikationsrechtliche und da-
tenschutzrechtliche Regelungen sind zu beachten.

(3) Sofern sich der Anbieter zur Durchflihrung eines Gewinnspieles/einer Gewinnspielsendung
Dritter bedient, sind diese entsprechend zu verpflichten.

§13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Eine Ordnungswidrigkeit nach § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Rundfunkstaatsvertrags
begeht, wer

1. entgegen § 3 Absatz 1 bei konkreten Anhaltspunkten fir die Minderjahrigkeit einer Nutzerin
oder eines Nutzers, bzw. die Minderjahrigkeit unter 14 Jahren, das Alter der Nutzerin oder des
Nutzers nicht Uberprift oder bei erwiesener Minderjahrigkeit einer Nutzerin oder eines Nutzers,
bzw. einer Minderjahrigkeit unter 14 Jahren, dessen weitere Teilnahme sowie die Gewinnsaus-
zahlung nicht unterbindet,
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2. entgegen § 8a Absatz 1 Satz 6 des Rundfunkstaatsvertrags ein Gewinnspiel/eine Gewinnspiel-
sendung anbietet, fiir das/die insgesamt ein Entgelt von mehr als 50 Cent erhoben wird,

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 2 nicht fir die von ihm veranstalteten Gewinnspiele und Gewinn-
spielsendungen verbindliche allgemeine Teilnahmebedingungen aufstellt oder diese nicht verof-
fentlicht,

4. bei einem technischen Auswahlverfahren entgegen § 5 Absatz 2 eine technische Protokollie-
rung des Ablaufs des Auswahlmechanismus nicht sicherstellt bzw. das Nutzerinnen- und Nut-
zeraufkommen nicht protokolliert,

5. entgegen § 6 Absatz 1falsche, irrefiihrende oder widerspriichliche Angaben macht,

6. entgegen § 7 Eingriffe in ein laufendes Gewinnspiel oder eine laufende Gewinnspielsendung
vornimmt,

7. entgegen § 8 Nutzer nicht vor UbermaBiger Teilnahme schiitzt,
8. bei Durchfiihrung und Gestaltung des Spiels gegen die Vorgaben des § 9 verstoBt,

9. entgegen § 10 Absatz 3 in den Teilnahmebedingungen nicht auf das Teilnahmeentgelt, den
Jugendschutz gem. § 3 Absatz 1, den Ausschluss von der Teilnahme gem. § 4, die konkrete Aus-
gestaltung eines eingesetzten Verfahrens zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer (wie bei-
spielsweise Vorzahl- bzw. Vorschaltfaktor) und die allgemeinen Bedingungen fir die Ausschiit-
tung eines Gewinns hinweist,

10. seine Informationspflichten entgegen § 11 Absatz 1 bis 6 nicht erflllt,

11. entgegen § 12 seinen Auskunfts- oder Vorlagepflichten nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

§14
Inkrafttreten

Die Satzung tritt in Kraft, wenn alle Landesmedienanstalten die Satzung in den amtlichen Verkiin-
dungsblattern der Lander verdffentlicht haben.

Disseldorf, den 12. Dezember 2008
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Der Direktor
der Landesanstalt fir Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Prof. Dr. Norbert Schneider

GV.NRW. 2009 S. 49

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://recht.nrw.de/gvnrw/2009-s49

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Satzung der Landesmedienanstalten über Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele (Gewinnspiel-Satzung) 


